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D e r eèZ e rèsche Republikaner
herausgegeben

von E scher und U see ri
Mitglieder» der gesezgebcnden Räthe der helvetische» Republik.

Band II. x°. I.XIX. Luzern, 8. Hornung 1799.

Vollzieh« ngvdirektorium.
1.

Beschluß vom 17. Januar.
Das Vollzichmigsdirektorium in Erwägung, daß

es zwckmàssig und schiklich sen, für die Zukunft eine

Art der Wiedcrbesatzung, sowohl der erledigten als
neu aufgestellten Salzbüten festzusetzen. —

Erwägend, baß es im Geiste der republikanischen
Verfassung liege, daß die Stimme des Volkes in die--

sen Wahlen zu Rathe gezogen werde, daß jedoch die
Klugheit gebiete, daß sie durch die konstitulionsmàfss
gen Obrigkeiten bestätigt werden — auf den Bericht
semes Finanzministers —

Beschließt:
1. Wenn eine Salzbüte erledigt, oder wenn eine

neue errichtet wird, so soll der Vrrwaltungskammer
des Kantons davon Bekanntschaft gegeben werden,
welche in dem Distrikt, wo die Salzbüte sich befindet,
den Termin bekannt machen soll, der zur Einschrei-
bung auf das Verzeichnis der Personen, die sich da--

für anmelden wollen, bestimmt ist. Dieser Termin soll
auf 14 Tage von der Bekanntmachung an gerechnet,
fcstgesczt seyn.

2. Die MunizipaMt soll der Verwaltungskammer
drey der dafür eingeschriebenen Personen vorschlagen,
welche uncer diesen dreien den Salzauswager wah-
len wird.

3. Der Intendant desjenigen Bureaus, wo sich
die erledigte oder neu zu errichtende Salzbüte besin--

dct, soll jedoch das Recht haben, den ernennten Salz--
auswager zu verwerfe» wenn derselbe nicht genng--
same Sicherheit leisten konnte, oder auch denselben
zu entsetzen, wann er in der Folge seine Pflichten
nicht erschien würde: jedoch lcztern Falls auf zu er-
haltende A .toi isarion von Seiten der Central - Salzad-
ministration, von welcher die zu ertheilenden Patenten,
um gültig zu seyn, unterschrieben werden müssen.

Gegenwärtiger Beschluß soll dem Finanzminister
zur Vollziehung übergeben, und dem. Tagblatte der
gesezlichen Beschlüsse einverleibt werden.

2.

Beschluß vom 19. Januar.
Das Vollziehungsdirektorimn — nach Anhörung

des Rapports seines Ministers der Künste und Wis-
senschafrcn, die Befreiung von Abgaben der Fonds
des öffentlichen Unterrichts betreffend —

Beschließt:
1. Die den öffentlichen Bibliotheken zugehörige

Fonds sollen unter die Klasse der Schulfonds ge-
rechnet werden.

2. Die von diesen Fonds gefederte und eingezo-
gene Snmma au die Abgaben, soll ihnen zurük gege-
den werden.

Z. Dem Minister der Künste und Wissenschaften
und dem Finanzminister ist die Vollziehung dieses
Beschlusses aufgetragen, welcher auch in das Tag-
blatt der Gesetze eingerükt werden soll.

Z.

Beschluß vom 19. Jannar.
1. Der Finanzminister soll den Verwaltungscam-

mern durch ein Circular zu erkennen geven, daß der
Beschluß über die Bezahlung der Geistlichen und die
dabei sestgesczten Verhältnisse auf die Professoren,
Lehrer und Rektoren der Schule, nach Maasgabe der
von den vorigen Regierungen erhaltenen Bezahlungen,
angewandt werden müsse.

2. Der Minister des öffentlichen Unterrichts soll
unverzüglich von den Verwalrungskammern, den Zu-
stand der Schulen und Erziehungs-- Institute ihres
Kantons nebst einer Anzeige sowohl dessen, was obiw

z Lehrer und Rektoren für ihre Bemühung, als auch

î dessen insbesondere, was sie von der Regierung be-
i zogen, forderen.

3. Dieser Beschluß soll jedem der obgenannten
Minister zugesandt, und dem Tagblatte der Gesetze
einverleibt werden.

4-

Beschluß vom 22. Januar.
-Das Vollzichungsdircktonum über die von der Ver-
l waltungskammer des Kantons Frc.burg an den



Justizmuiister gestellten Anfragen zur Ertheilung der
Instruktionen über die Verfahrungsart vor den Tri-
bunalien, in dem Fall wann zur Erhaltung ver-
schiedener Theile des ihrer Sorgfalt anvertrauten
National - Eigenthums, Prozeß geführt würde.

In Erwögung> daß eine Bestimmung über diesen
Gegenstand allgemein seyn muß, indem die Verwal-
îungskammern in allen Kantonen die gleichen Pflichten
tragen, und daß alle gegen die Nation und die Re-
gierung in gleichem Verhältnisse und unter der glei-
chen Verantwortlichkeit stehen.

Beschließt folgendes:

1. Die Verwaltungskammern sind verpflichtet,
zur Erhaltung des ihnen anvertrauten Nationaleigen-
thums, und worüber diescrwegen Klagen veranlaßt
werden konnten, alle die Sorgfalt zu tragen, die ein
kluger und fleisslger Hausvater in seinen eigenen An-
gelegenheiten bezeigt.

2. Sie sind diesemnach befugt, und durch ihre
Verantwortlichkeit verpflichtet, von der Unternehmung
eines Rechtshandels (Affaire) alle diejenigen Erkun-
Sigungen und Kenntnisse der ihnen zukommenden Rechts-
befügnissen einzuziehen, um keine andere als gerechte
nnd begründete Forderungen vor die Tribunalien zu
bringen. Auch sollen sie auf die wesentlichen Vor-
theile, die für die Nation daraus entstehen könnten,
und auf einen glüklichen Ausgang des Geschäfts,
nöthige Rüksicht nehmen.

Z. Sie sind auch befugt den Advokat, dem sie

tie Führung ibrer Rechtssache übergeben, selbst zu
wählen, so wie auch, sich mit ihm der Bezahlung
halben, im Fall wann das Gese; selbige nicht be-

stimmt hätte, einzuverstchen, und dabei die Grundsatze
einer genauen Sparsamkeit zu beobachten.

4> Dieser Advokat kann nicht einer der Verwalter
selbst seyn.

5. Die Verwaltungskammern sollen, so viel mög-
lieh, und besonders in wichtigen Fällen, den Finanz-
minister der ihnen die Absichten des Vollziehungsdi-
rektoriums übermachen wird, zu Rathe ziehen.

6. Gegenwärtiger Beschluß soll dem Finanzmi-
nister zugesandt, nnd dem Tagblatt der Gesetze ein-
verleibt werden.

S.

Bes chltiß vom 24. Januar.
Das Vollziehungsdirektorium -- nachdem ihm

Bericht erstattet worden, daß noch viele Zweifel über
verschiedene Arten von Scripture» bestehen, um zu

wissen, ob sie dem durch das Gese; vom 17- Okt.
vorgeschriebenen Stempel unterworfen seyn sollen oder

nicht;
Erwägend, daß der Beschluß vom lo. ^anuar

über die aus den Gm'chtschreibereien, und der Be-

schluß vom 17. des laufenden Monats über die aus
den Postbureaus kommenden Schriften genügsame Er-
läuterung geben, und um solche auch dermalen über
diejenigen, welche zwischen Partikularen ausgefertiget
werden, zu geben; auf den Rapport seines Finanz-
ministers,

Beschließt:
1. In Kraft des zz. und z6. Artikel des Gesetzes

über die Auflagen vom 17. October 1798 sollen dem
Stempel unterworfen seyn: 1) Fakturen und Rech-
nungen: 2) Quittungen und Empfangscheine: z) Gült-
bricfe, Obligationen, Zettel, Bekanntnüssen, Kauf-
und Tauschbriefe; 4) Taufscheine; 5) Heurathscontrak-
ten; 6) Verkommnisse, oder Akorde aller Art.

2. Jedoch sollen von dem Stempel nicht ausge-
schlössen seyn, alle zwischen Partikularen ausgefertigre
Schriften, die früh oder spät vor Gericht geltend ge-
macht werden konnten, und die in den obigen Bencn-
nungen ausgelassen sind.

3 Gegenwärtiger Beschluß soll durch das Tag-
blakt der gesezlichen Beschlüsse bekannt, und durch den
Finanzminister behängen Orts zu wissen gethan werden.

6.

Beschluß vom 28. Januar.
Das Vollziehungsdirektorium — nach Anhörung

des Berichts seines Justiz- und Polizeiministers über
die Nachlässigkeit, die bei der durch das Gcsez vom
26. Julius 1793. vorgeschriebenen Visirung der Paß-
ports und und über die Misbräuche, die bei Ausser-
tigung helvetischer Paßports an Fremde vorgehen,

Erwägend die Nothwendigkeit, allen Gefahret»
vorzubeugen, welche für die allgemeine Ruhe daraus
entstehen konnten,

Beschließt:
1. Die Regierungsstatthalter der an den Grenzen

liegenden Kantone, und die im Innern der Republik
sollen ohne Verzug die nöthigen Maasregeln ergreifen,
um den 2. und Z. Artikel des Gesetzes vontt26. Julius
über die Pässe genau in Vollziehung zu bringen.

2. Ein jeder Fremd«, der keinen nach allen ge-
bräuchlichen Formen ausgefertigten Paßport aus sei-

nem Lande auf sich hat, oder in das Innere Hcl-
veticns gekommen wäre, ohne daß das Visa des Ei-
vil-oder Militärbeamten, dem die Untersuchung der
Paßports in der an der Grenze liegenden Gemeine, wo
er durchpassirt ist, obliegt, nicht beigesczt, und der
Ort, wo er Hinreisen will, nicht angezeigt wäre, soll

angehalten, und vor den Unterstatthaltcr des Distrikts
geführt werden, welcher mit demselben ein Verhör
vornehmen, und seine Papiere untersuchen, und je nach
dem Grad der Unregelmässigkeit und des Verdachts,
denselben dem Regimmgsstatthalter des Kantons z^
führen lassen wird.



z. Wenn daraus ein schwerer Verdacht gegen das
Vorhaben oder Betragen des Reisenden erregt wird,
so soll er in Verhaft genommen, und je nach der Wich-
tigkeit des Falls vor die behörigen Gerichte geführt,
und der Polizeiminister sogleich davon benachrichtiget
werden.

4. Wenn der Regierungsstatthallcr keine Grunde
findet, denselben anzuhalten, so soll er ihn durch einen
Paßport zurükweisen worin die Oerter angezeigt sind,
durch die er sich wegbegeben soll, und ihm anbefehlen,
sich bei dem Agent eines jeden angezeigten Ortes an-
zumelden, der sein Visa beisetzen wird; widrigen Falls
soll derselbe angehalten, und" durch die Häscher oder
Gemeinwachen auf seine Kosten hin, aus Helvetica,
geführt werden.

5. Wenn der Reisende darauf beharret, seinen
Weg fortzusetzen, so soll es ihm nicht anders, als
mit der Bewilligung des Polizeiministers zugelassen
werden, welchem er seine Gründe bekannt zu machen
hat, und zu deren Beschleunigung er demselben eine
unterschriebene Verbürgung von zwei helvetischen durch
ihre Rechtschaffenheit und Bürgersinn bekannten Bür-
gern, zu seinen Gunsten ausgestellt, eingeben soll.

Der Regierungsstatthalter soll gehalten seyn, die-
ses Zeugniß durch seine Unterschrift glaubwürdig zu
machen, (zu legalisiren,) und demselben die Bemcr-
kungen beizufügen, die er für nöthig erachtet; unter-
dessen aber, in Erwartung der Antwort des Ministers,
soll der Fremde ve bunden seyn, in dem Hauptort des
Kantons zu verbleiben.

6. Alle von daher entstehende Kosten sollen von
dem Fremden ertragen werden, der sich nicht nach der
Verordnung verhalten hatte.

7. Kein Unterstatthalter noch Regierungssiatthal-
ter soll einem Fremden einen Paßport weder zum
Reisen im Inner», noch für das Ausland ertheilen
können, es sey dann, daß er einen aus seinem Lande
vorweise, und daß die Nothwendigkeit ihm einen hel-
vetischcn Paßport zu bewilligen, durch einin gesezlichen
Grund dargcthan werde, der im Paßport enthalten
seyn soll.

8- Die Handwerksgesellen und andere Fremde,
die sich vor dem 26. Julius in Helvetien aufgehalten
haben, ohne mit Paßport versehen zu seyn, und es sey

für das Innere der Republik, oder um sich daraus zu
begebe«, Passe begehren würden, sollen keine anders
erhalten, als auf das Zeugniß von zwei Bürgern, die
mit ihnen die Paßports unterschreiben sollen.

y. Der Ort, wohin sich der Fremde begeben will,
soll in dem Visa und in den Paßports, die ihnen aus
Helvetien ertheilt werden, ans eine bestimmte Weift
angezeigt werden.

10. Alle Statthalter, Unterstatthalter, Agenten
und Polizeibeamte sind aufgefodert, die genaueste
Wachsamkeit über die Paßports der Fremden zu Hal-
ken, und sich streng nach den hierüber herausgegebnen

Gesetzen zu verhalten. Sie werden allen Eastwirthen,
bei Strafe vor die Gerichte geführt zu werden, aube-
fehlen, von jedem Fremden die Vorweisung seines
Paßports zu begehren, welchen er dem Agenten über-
tragen soll, um zu sehen, ob das Visa von der
Grenzgemeine, wo der Fremde eingetreten ist, und
der Ort, wo er sich hinbegeben will, darauf stehe.

Wenn der Fremde sich in allem der Ordnung
gemas verhalten hat, so wird er dessen Paß das Visa
beisetzen, im entgegengesezten Falle aber soll er gegen
denselben nach Vorschrift des 2. Artikels des gegen-
wàrtigen Beschlusses verfahren.

ca. Jeder Reisende, der von einem Unterstatt-
Halter, Agent, Polizeibeamten oder Gasiwirth dazu
aufgefordert wird, ist gehalten, seinen Pafport vor-
zuweisen, und soll, wenn er sich weigert, angehalten
werden.

Z2. Das Geftz vom 26. Julius, der Beschluß vom
17. December, und der gegenwartige solle» in allen
Grmzgemeinen angeschlagen verbleiben, um allen
Fremden die Vorschriften bekannt zu machen, denen
sie sich zu unterwerfen haben.

iz. Dem Justiz - und Polizeiminisier ist die Voll-
ziehung des gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen,
welche auf den ersten Tag künftigen Merzmonats an-
fangen soil.

Gesezgebun g.
Grosser Rath, 15. Januar.

(Fortsetzn n g.)
Escher bemerkt, daß wenn in einer Gemeinde

niemand zum Agent ernannt werden konnte, der schrei-
den und lesen kann, wahrscheinlich die Gemeinde auch
niemand in die Muniz'palirat ernennen finden wird,
der schreiben und lesen kann, und daß folglich Nüces
Antrag uniiüz ist; in Rüksicht Wydcrs Antrag Host
er werde keine Gemeinde seyn, wo der Agent der ein-
ziqe patriotische Burner ist; dagegen unlerstüzt er
Kochs Antrag und wünscht einzig demselben noch bei-
zufügen, daß die Steuerpflichtigen selbst auch ihre
Rechnung in dem Buch des Agenten unterschreiben,
wann sie ihre Steuer bezahUn, damit dann diese un,
terschriebenen Angaben, welche dem Obercinnehmer
des Kantons zukommen, ais eine Berichtigung, der
demselben von den Agenten vorgelegten Rechnungen
dienen können.

Das Gutachten wird mit Kochs angetragnem
Beisaz a genommen.

N a ch m i t t a g s si tz u n g.

Der Kriegsminister übersendet eine Abschrift seines
Rapports, welchen er dem Vo'lzichungsdirektorium über
die Strassen und die Ladung der Landfuhren erstattete.

Dieser Bericht wird zur Einsicht der Versammlung
auf den Kanzleytisch gelegt.
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